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IFamiliengriber in der Nordweslecke des neuen Friedhofs Lausanne

Friedhofreglemente und Typengrabmaler im alten Athen

Es ist vorauszuschicken, dass die Totenbestattung in
der Antike wie in allen den religiésen Urspriingen noch
nahestehenden Kulturen eine hochwichtige, durch Staats-
gesetz geregelte Angelegenheit war, da sie das Verhalt-
nis der Lebenden zu den Gottern beriihrte: Ausserdem
waren Bestattungs- und Hochzeitsfeiern, die den Anlass
boten, ganze Sippen zu vereinigen, in unruhigen Zeiten
leicht staatsgefihrliche Veranstaltungen, von denen ofters
Umsturzversuche ausgingen. Selbstverstindlich handelt es
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sich beim folgenden stets nur um die Gréber der regie-
renden Bevélkerungsschicht der freien Vollbiirger, also
um Gréber, die an Aufwand etwa den heutigen Familien-
gribern entsprechen. Verdienten Sklaven wurde nur
ausnahmsweise ebenfalls ein Grabstein gesetzt.
Einschriankungen des Grédberluxus und der Bestat-
tungsfeiern enthielten schon die Gesetze des Solon, doch
gerieten sie um die Mitte des V. Jahrhunderts v. Chr. in
Vergessenheit. Hierauf uneingeschrinkter Griberluxus,
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Cimetiére du Bois de Vaux, Lausanne. Cinéraire

besonders auf dem athenischen Friedhof «Am Topter-
markt», wo man dazu i‘lbérging, statt den einfachen Stei-
nen mit Flachrelief kleine tempelartige Monumente mit
fast vollrunden plastischen Figuren aufzustellen. Ende
des IV. Jahrhunderts wurde dieser iibertriebene Griber-
luxus im allgemeinen Interesse von neuem eingeschrinkt.
Nach dem Tode Alexanders des Grossen herrschte iiber
Griechenland Kassander, der, wie schon Alexander, dem
athenischen Staat in allen kulturellen Angelegenheiten
volle Selbstéindigkeit beliess. An der Spitze des atheni-
schen Staales stand seit 317 v. Chr. zehn Jahre lang als
eine Art Statthalter aus der eigenen Biirgerschaft Deme-
trius von Phaleron, der den Staat nach philosophischen
Grundsitzen leitete. Ueber seine und eine frithere Re-
gelﬁng berichtet Cicero (de Legibus II. 4. ff.): «Einige
Zeit spiter (als Solon) wurde durch Gesetze bestimmt,
dass niemand ‘ein aufwiindigeres Grabmal solle setzen
lassen, als 10 Arbeiter in drei Tagen fertigstellen konnen,
auch diirfe es weder durch Verdachungen bereichert wer-
den, noch waren Bildnisbiisten erlaubt, und die Verdienste
des Toten durften bei 6ffentlichen Begribnissen von kei-
nem andern als dem von Amts wegen dazu bestellten
Redner gefeiert werden.y «Demetrius war bekanntlich

.Urnengriiber im neuen Friedhof Lausanne
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nicht nur hoch gebildet (er war ein Schiiler des Aristo-
teles-Schiilers Theophrast), sondern auch ein im Gemein-
wesen verwurzelter, verantwortungsbewusster Biirger,
der sich vorziiglich auf die Wahrung der Interessen der
Allgemeinheit verstand. Er beschrinkte den Bestattungs-
luxus nicht nur durch Geldstrafen, sondern auch zeitlich,
indem die Bestattungen vor Tagesanbruch erfolgen
mussten. Fiir die Grabmiler erliess er die Vorschrift,
dass einzig Sdulen von hochstens 3 Ellen Hohe erlaubt
seien, ferner liegende Steine und Grabvasen. Zur Ueber-
wachung setzte er eine besondere Behorde ein.» Dieses
Gesetz, das also nur drei Grabsteintypen erlaubt, war
bis in die Romerzeit giiltig. Auch Plato beschéftigte sich
mit dhnlichen Regelungen: er wollte den Arbeitsaufwand
fiir-ein Grabmal auf hochstens 25 Arbeitstage beschrinkt
wissen und die Inschrift auf die notwendigen persénlichen
Angaben und hochstens vier Verszeilen. — Demnach han-
delt es sich bei der Regelung der Grabmiler nicht um
kulturbolschewistische Gleichmacherei, sondern um eine
Notwendiglkeit, der sich schon die Athener — diese #rg-
sten Demokraten und Individualisten des Altertums —

nicht verschlossen.

19



	Friedhofreglemente und Typengrabmäler im alten Athen

